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iGAAP fokussiert 
Nachhaltigkeitsberichterstattung 
Verschiebung der Anwendungszeitpunkte der 
CSRD und der CSDDD 

Am 17. April 2025 ist die Änderungsrichtlinie (sog. „Stop the Clock“-Richtlinie) 
zur Verschiebung bestimmter Anwendungszeitpunkte der Corporate Sustaina-
bility Reporting Directive (CSRD) und der Corporate Sustainability Due Diligence 
Directive (CSDDD) in Kraft getreten, nachdem sie am 16. April 2025 im Amtsblatt 
der Europäischen Union veröffentlicht wurde. Am 14. April 2025 hatte der Rat der 
Europäischen Union seine endgültige Zustimmung zu dem Vorschlag gegeben, 
nachdem bereits am 3. April 2025 das Europäische Parlament zugestimmt hatte. 

Zuvor hatte die Europäische Kommission am 26. Februar 2025 im Rahmen ihrer 
„Omnibus-Initiative“ mehrere Vorschläge veröffentlicht (darunter auch die 
Verschiebung der Anwendungszeitpunkte), die darauf abzielen, den Aufwand für 
die Nachhaltigkeitsberichterstattung und Sorgfaltspflichten (Due Diligence) von 
Unternehmen erheblich zu reduzieren. Vorgeschlagen wurden u.a. Änderungen 
an den Vorschriften zur Nachhaltigkeitsberichterstattung gemäß der CSRD, zur 
Berichterstattung gemäß der EU-Taxonomie-Verordnung sowie zur CSDDD. 

Die Mitgliedstaaten der EU müssen die „Stop the Clock“-Richtlinie bis zum 
31. Dezember 2025 in nationales Recht umsetzen.
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Hintergrund 
Die Europäische Kommission hat am 29. Januar 2025 einen Kompass für 
Wettbewerbsfähigkeit veröffentlicht, der als Leitfaden für ihre Arbeit in den 
kommenden fünf Jahren dienen soll und vorrangige Maßnahmen zur Wieder-
belebung der wirtschaftlichen Dynamik in Europa enthält (siehe hierzu unseren 
iGAAP fokussiert-Newsletter). 

Im Zusammenhang mit der Nachhaltigkeitsberichterstattung wurde die hohe 
Regulierungslast als ein Hindernis für die Wettbewerbsfähigkeit der EU 
identifiziert. Die Europäische Kommission zielt mit ihren Vereinfachungs-
bemühungen darauf ab, ihre politischen Ziele auf die einfachste, ziel-
gerichtetste, wirksamste und am wenigsten belastende Weise zu erreichen. 

Ein detaillierter Zeitplan wurde mit der Veröffentlichung des Arbeitsprogramms 
2025 der Europäischen Kommission bekannt. Demnach plant die Europäische 
Kommission u.a. eine Reihe sog. Omnibus-Pakete zu veröffentlichen. Die ersten 
in dieser Reihe wurden am 26. Februar 2025 veröffentlicht (siehe hierzu unseren 
iGAAP fokussiert-Newsletter). Das für die Nachhaltigkeitsberichterstattung 
relevante Omnibus-Paket I besteht aus den folgenden Elementen: 

• Vorschlag für eine Richtlinie zur Änderung der Abschlussprüferrichtlinie, der 
Bilanzrichtlinie (Richtlinie 2013/34/EU), der Corporate Sustainability 
Reporting Directive (CSRD) und der Corporate Sustainability Due Diligence 
Directive (CSDDD) – sog. „Inhaltsrichtlinie“; 

• Vorschlag für eine Richtlinie zur Verschiebung der Erstanwendung im Hinblick 
auf bestimmte Unternehmen im Anwendungsbereich der CSRD (sog. „Welle 
2”- und „Welle 3”-Unternehmen) und der Erstanwendung der CSDDD – sog. 
„Stop the Clock“-Richtlinie; und 

• Vorschlag für eine Verordnung zur Änderung der CO2-
Grenzausgleichssystem-Verordnung (Carbon Adjustment Border Mechanism, 
CBAM). 

Ebenfalls wurde im Zuge der Veröffentlichung der Omnibus-Pakete der Entwurf 
einer delegierten Verordnung zur Änderung der bestehenden delegierten 
Verordnungen im Zusammenhang mit der EU-Taxonomie veröffentlicht. 

Am 3. April 2025 hat das Europäische Parlament dem Vorschlag zur Verschie-
bung der Anwendungszeitpunkte („Stop the Clock“-Richtlinie) zugestimmt, 
nachdem bereits am 1. April 2025 ein beschleunigtes Verfahren zur Abstimmung 
beschlossen wurde. Am 14. April 2025 erfolgte die formale Zustimmung des 
Rates der Europäischen Union, woraufhin die Änderungsrichtlinie (Richtlinie (EU) 
2025/794) am 16. April 2025 im Amtsblatt der EU veröffentlicht wurde und einen 
Tag nach Veröffentlichung, d.h. am 17. April 2025, in Kraft getreten ist. 

Nachhaltigkeitsberichterstattung (CSRD) 
Die Änderungsrichtlinie nimmt eine Verschiebung der gestaffelten Erstanwen-
dungszeitpunkte der CSRD vor. Konkret wird die Anwendung der Nachhaltig-
keitsberichterstattungspflichten für Unternehmen der zweiten und dritten Welle 
um jeweils zwei Jahre verschoben. Unternehmen der ersten Welle sind nicht von 
der Verschiebung betroffen. 

Die Verschiebung betrifft in der zweiten Welle alle i.S.d. Bilanzrichtlinie großen 
Unternehmen, die nicht bereits in der ersten Welle gemäß CSRD berichts-
pflichtig sind. Diese Unternehmen wären nach der bislang geltenden Fassung 
der CSRD für das Geschäftsjahr 2025 erstmals berichtspflichtig gewesen. In der 

Omnibuspakete zur 
Stärkung der europäischen 
Wettbewerbsfähigkeit 

https://commission.europa.eu/document/download/10017eb1-4722-4333-add2-e0ed18105a34_en
https://commission.europa.eu/document/download/10017eb1-4722-4333-add2-e0ed18105a34_en
https://www.iasplus.com/de/publications/german-publications/igaap-fokussiert/2025/eu-kompass
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/strategy-documents/commission-work-programme/commission-work-programme-2025_en#:~:text=The%202025%20Work%20Programme%20sets%20out%20the%20key,to%20build%20a%20strong%2C%20secure%20and%20prosperous%20Europe.
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/strategy-documents/commission-work-programme/commission-work-programme-2025_en#:~:text=The%202025%20Work%20Programme%20sets%20out%20the%20key,to%20build%20a%20strong%2C%20secure%20and%20prosperous%20Europe.
https://iasplus.com/de/publications/german-publications/igaap-fokussiert/2025/omnibus-paket
https://commission.europa.eu/document/download/892fa84e-d027-439b-8527-72669cc42844_en?filename=COM_2025_81_EN.pdf
https://commission.europa.eu/document/download/0affa9a8-2ac5-46a9-98f8-19205bf61eb5_en?filename=COM_2025_80_EN.pdf
https://commission.europa.eu/document/download/606b4811-9842-40be-993e-179fc8ea657c_en?filename=COM_2025_87_1_EN_ACT_part1_v5.pdf
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/14546-Taxonomy-Delegated-Acts-amendments-to-make-reporting-simpler-and-more-cost-effective-for-companies_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/14546-Taxonomy-Delegated-Acts-amendments-to-make-reporting-simpler-and-more-cost-effective-for-companies_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202500794
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202500794
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dritten Welle sind kapitalmarktorientierte kleine und mittlere Unternehmen 
(KMU), einschließlich nicht in der EU ansässiger Emittenten, die diese Größen-
kriterien erfüllen, sowie bestimmte kleine und nicht-komplexe Kreditinstitute 
und firmeneigene Versicherungsunternehmen (sog. Captives) betroffen. Diese 
Unternehmen wären nach der bislang geltenden Fassung der CSRD grund-
sätzlich ab dem Geschäftsjahr 2026 zur Einhaltung der Nachhaltigkeitsbericht-
erstattungsregeln verpflichtet gewesen. 

 

Die Pflicht zur Berichterstattung gemäß Art. 8 der EU-Taxonomie-Verordnung ist 
gekoppelt an die Pflicht zur Berichterstattung nach Art. 19a bzw. Art. 29a der 
Bilanzrichtlinie. Demnach wirken sich die nun in Kraft getretenen Änderungen 
beim Anwendungszeitpunkt der Nachhaltigkeitsberichterstattung auch unmit-
telbar auf die Berichterstattungspflicht gemäß EU-Taxonomie-Verordnung aus. 

Abbildung 1 enthält eine Übersicht der verschobenen Erstanwendungszeit-
punkte im Hinblick auf den gestaffelten Anwendungsbereich der CSRD. 

 

Abbildung 1: Verschiebung der gestaffelten Erstanwendungszeitpunkte der CSRD 
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GJ 2025
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GJ 2027
Bericht in 2028

GJ 2028
Bericht in 2029

Welle 1
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* Nach den derzeitigen Vorschlägen der „Inhaltsrichtlinie“ würden kapitalmarktorientierte KMU zukünftig nicht mehr in den 
Anwendungsbereich der CSRD fallen.

Unveränderte Anwendungszeitpunkte gemäß CSRD i.d.F. „Stop the Clock“-Richtlinie 

Durch „Stop the Clock“-Richtlinie verschobene Anwendungszeitpunkte gemäß CSRD a.F.

Beobachtung 
In einigen Mitgliedstaaten der EU, darunter auch in Deutschland, wurde die 
CSRD bislang nicht in nationales Recht umgesetzt. Für Unternehmen mit Sitz 
in Deutschland gilt daher zunächst die bestehende Rechtslage fort, mithin 
sind die Regelungen des HGB i.d.F. des CSR-Richtlinie-Umsetzungsgesetzes 
(CSR-RUG), durch das die Vorgaben der Non-Financial Reporting Directive 
(NFRD) umgesetzt wurden, weiterhin anzuwenden. Wie und wann der 
deutsche Gesetzgeber die europäischen Vorgaben aus CSRD, CSDDD und 
Omnibus-Paket umsetzen wird, bleibt abzuwarten. Dies gilt entsprechend 
auch für die Umsetzung der „Stop the Clock“-Richtlinie, da diese lediglich im 
Zusammenspiel mit einer in nationales Recht umgesetzten CSRD wirkt.  

Verschiebung der 
Anwendungszeitpunkte 
der Berichterstattung 
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Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) 
Durch die Änderungsrichtlinie wird auch die Frist für die Umsetzung der CSDDD 
durch die Mitgliedstaaten von Juli 2026 auf Juli 2027 verschoben. Zudem wird die 
Anwendung der CSDDD für die erste Welle der betroffenen Unternehmen (mehr 
als 5.000 Mitarbeiter und mehr als 1,5 Mrd. EUR Nettoumsatz) um ein Jahr von 
Juli 2027 auf Juli 2028 verschoben. Durch die „Stop the Clock“-Richtlinie wird die 
bisherige Trennung in die erste und zweite Welle (mehr als 3.000 Mitarbeiter und 
mehr als 900 Mio. EUR Nettoumsatz) faktisch aufgehoben, so dass die 
betroffenen Unternehmen der ersten Welle nun der bisherigen zweiten Welle 
zugehörig sind. Die Erstanwendung für Unternehmen der zweiten und dritten 
Welle bleibt unverändert. 

Ausblick 
Im Hinblick auf die zeitliche Verschiebung der Erstanwendungszeitpunkte der 
zweiten und dritten Welle der CSRD hat die Europäische Kommission bereits in 
ihren Omnibusvorschlägen ein zügiges Gesetzgebungsverfahren angeregt, um 
betroffene Unternehmen nicht frühzeitig einer später ggf. redundanten Berichts-
pflicht zu unterwerfen. Die am 16. April 2025 im Amtsblatt der EU veröffentlichte 
Änderungsrichtlinie ist am 17. April 2025 in Kraft getreten und bis spätestens 
zum 31. Dezember 2025 in nationales Recht der Mitgliedstaaten umzusetzen. 
Insbesondere ist dies zunächst relevant für Mitgliedstaaten, in denen die CSRD 
bereits umgesetzt wurde. Wie und wann der deutsche Gesetzgeber die euro-
päischen Vorgaben aus CSRD, CSDDD und Omnibus-Paket umsetzen wird, 
bleibt abzuwarten. 

Beobachtung 
Die Verschiebung soll den betroffenen Unternehmen mehr Zeit geben, sich 
auf die neuen Anforderungen zur Berichterstattung vorzubereiten. Ein 
weiterer Grund zielt auf die Vermeidung unnötiger Kosten ab, die entstehen 
könnten, wenn später aus dem Anwendungsbereich fallende Unternehmen 
verpflichtet wären, bereits für das Geschäftsjahr 2025 zu berichten. Aus 
diesem Grund sehen die Omnibusvorschläge zwei gesonderte Änderungs-
richtlinien zu den inhaltlichen Vorschläge u.a. zur Anpassung des Anwen-
dungsbereichs einerseits und zur Verschiebung der Anwendungszeitpunkte 
andererseits vor. Der legislative Prozess der „Stop the Clock“-Richtlinie 
konnte daher unabhängig von der „Inhaltsrichtlinie“ finalisiert werden. 

Hinweis 
Die inhaltlichen Modifikationen durch den Vorschlag der „Inhaltsrichtlinie“ 
sehen insbesondere eine signifikante Anpassung des Anwendungsbereichs 
der zur Nachhaltigkeitsberichterstattung verpflichteten Unternehmen vor. 
Demnach sollen Unternehmen (auf individueller oder konsolidierter Ebene) 
künftig nur noch dann zur Nachhaltigkeitsberichterstattung verpflichtet sein, 
wenn das Unternehmen oder der Konzern groß im Sinne der weiterhin 
gültigen Definition der Bilanzrichtlinie ist und im Durchschnitt mehr als 
1.000 Mitarbeiter beschäftigt (siehe zu den Vorschlägen der „Inhaltsricht-
linie“ unseren iGAAP fokussiert-Newsletter). 

Zeitliche Verschiebung 
der CSDDD-Anwendung 

https://iasplus.com/de/publications/german-publications/igaap-fokussiert/2025/omnibus-paket
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